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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses 

Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsver-
trag zur Änderung des Glücksspielstaats-

vertrages in Nordrhein-Westfalen 
 

 Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsver-
trag zur Änderung des Glücksspielstaats-

vertrages in Nordrhein-Westfalen 
 

Artikel 1 
 

Bekanntmachung des Dritten Staatsver-
trages zur Änderung des Glücksspiel-

staatsvertrages 
 

Zustimmung 
 
Dem am 18. April 2019 unterzeichneten Drit-
ten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrages zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, 
dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land 
Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, 
dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schles-
wig-Holstein und dem Freistaat Thüringen 
wird zugestimmt. Der Dritte Staatsvertrag zur 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 
wird nachstehend als Anlage 1 veröffentlicht. 
 

 Artikel 1 
 

Bekanntmachung des Dritten Staatsver-
trages zur Änderung des Glücksspiel-

staatsvertrages 
 

Zustimmung 
 

Unverändert 

Artikel 2 
 

 Artikel 2 
 

Erstes Gesetz zur Änderung des Ausfüh-
rungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-

vertrag 
 

 Erstes Gesetz zur Änderung des Ausfüh-
rungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-

vertrag 
 

Das Ausführungsgesetz NRW Glücksspiel-
staatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

 Das Ausführungsgesetz NRW Glücksspiel-
staatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 
§ 5 

Annahmestellen 
 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„im Sinne des § 33i Gewerbeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 

 § 5 
Annahmestellen 

 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„im Sinne des § 33i Gewerbeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
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von 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 
202), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2714)“ durch die 
Wörter „das ausschließlich oder 
überwiegend der Aufstellung von 
Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c 
Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Ab-
satz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 
202), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2666) geändert worden 
ist, dient,“ ersetzt. 

 
b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 
„(6) Die Erlaubnis für den Betrieb ei-
ner Annahmestelle darf nur erteilt 
werden, wenn die Räumlichkeiten 
nach ihrer Lage, Beschaffenheit, 
Ausstattung und Einteilung den Zie-
len des § 1 des Glücksspielstaatsver-
trages nicht entgegenstehen. In 
Spielbanken, Spielhallen und allen 
dazu gehörenden Flächen oder in 
ähnlichen Unternehmen, die aus-
schließlich oder überwiegend der 
Aufstellung von Spielgeräten oder 
der Veranstaltung von anderen Spie-
len im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 
1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung dienen, sowie in 
Gaststätten darf eine Annahmestelle 
nicht betrieben werden. Gleiches gilt 
für andere Räumlichkeiten, in denen 
Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereitgehalten wer-
den.“ 
 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 
 

„(7) Annahmestellen sollen zueinan-
der einen Mindestabstand von 200 
Meter Luftlinie nicht unterschreiten. 
Im Falle einer Unterschreitung ist für 
die Erteilung einer Erlaubnis der 
Nachweis der Erforderlichkeit an-
hand der prognostizierten Kunden-
ströme und der übrigen Versorgung 

von 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 
202), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2714)“ durch die 
Wörter „, das ausschließlich oder 
überwiegend der Aufstellung von 
Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c 
Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Ab-
satz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 
202), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2666) geändert worden 
ist, dient,“ ersetzt. 

 
b) unverändert 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) unverändert 
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des Einzugsgebietes mit öffentli-
chem Glücksspiel zu erbringen. Im 
Fall von Unterschreitungen des Min-
destabstands zu öffentlichen Schu-
len und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe von 200 Metern sind 
zusätzlich Vorkehrungen zur Vermei-
dung von Anreizwirkungen auf Kin-
der- und Jugendliche zu treffen. Für 
Annahmestellen, in denen die Wett-
vermittlung nach § 13b nicht über 
das gemeinsame Sportwettangebot 
der Veranstalter nach § 10 Absatz 2 
des Glücksspielstaatsvertrags hin-
ausgeht, gelten die Abstandregelun-
gen des § 13 Absatz 4 nicht.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Dokumente, die zur Sperre geführt 
haben, dürfen unbeschadet von § 23 
Absatz 1 Satz 3 des Glücksspiel-
staatsvertrages auch bei der Veran-
stalterin oder dem Veranstalter ge-
mäß Satz 1 oder 2 gespeichert wer-
den, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Pflichten hinsichtlich der Aufhebung 
der Sperre erforderlich ist.“ 

 
b) Dem Absatz 3 werden die folgenden 

Sätze angefügt: 
 

„Gleiches gilt für Vermittlerinnen  
oder Vermittler von Sportwetten. Zu 
diesem Zweck übermitteln sie die bei 
ihnen eingereichten Anträge auf 
Selbstsperre unverzüglich an die 
Veranstalterin oder den Veranstalter 
der Sportwette.“ 

 
c) In Absatz 6 werden die Wörter „§ 34 

Bundesdatenschutzgesetz“ durch 
die Wörter „der Datenschutz-Grund-
verordnung“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 

 2. unverändert 
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3. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„ § 13 
Erlaubnis von Wettvermittlungsstellen 

 
(1) Sportwetten sind Wetten zu festen Quoten 
mit Voraussagen auf den Ausgang von Sport-
ereignissen oder Abschnitten von Sportereig-
nissen. Im Rahmen der befristeten Experi-
mentierklausel nach § 10a Absatz 1 des 
Glücksspielstaatsvertrags bedürfen ihre Ver-
anstaltung und Vermittlung einer Konzession 
nach § 10a Absatz 2 des Glücksspielstaats-
vertrags, die von der nach § 9a Absatz 2 Num-
mer 3 des Glücksspielstaatsvertrags zustän-
digen Behörde und nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes erteilt wird. 
 
(2) Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer 
mit behördlicher Erlaubnis (§ 4) für eine Kon-
zessionsnehmerin oder einen Konzessions-
nehmer nach § 10a Absatz 5 des Glücksspiel-
staatsvertrags ausschließlich Sportwetten in 
Nordrhein-Westfalen in dafür bestimmten Ge-
schäftsräumen als Hauptgeschäft vermittelt. 
Eine Vermittlung im Nebengeschäft ist unzu-
lässig. Der Antrag auf Erteilung einer Erlaub-
nis zum Betreiben einer Wettvermittlungs-
stelle kann nur von einer Konzessionsnehme-
rin oder einem Konzessionsnehmer für die 
Betreiberin oder den Betreiber gestellt wer-
den. Sie oder er trägt die Gewähr dafür, dass 
die Betreiberin oder der Betreiber die gesetz-
lichen Anforderungen für den Betrieb einer 
Wettvermittlungsstelle erfüllt. Die Erlaubnis ist 
zu befristen und wird längstens bis zum 30. 
Juni 2024 erteilt. Bei einer vorzeitigen Been-
digung der Erprobungsphase nach der Expe-
rimentierklausel gemäß § 10a Absatz 1 Satz 
2 des Glücksspielstaatsvertrags erlischt die 
Erlaubnis. Die Genehmigung darf nur erteilt 
werden, wenn die Geschäftsräume nach ihrer 
Lage, Beschaffenheit und Ausstattung den 
Zielen des § 1 des Glücksspielstaatsvertrags 
nicht entgegenstehen. Die Vermittlung der 
Angebote für mehrere Konzessionsnehmerin-
nen oder Konzessionsnehmer oder die Ver-
mittlung oder Veranstaltung sonstiger öffentli-
cher Glücksspiele ist nicht zulässig. Die Er-
laubnis zur Vermittlung von Sportwetten darf 
nicht veräußert oder zur Nutzung auf Dritte 
übertragen werden. Eine Unterverpachtung 
ist verboten. 

 3. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„ § 13 
Erlaubnis von Wettvermittlungsstellen 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer 
mit behördlicher Erlaubnis (§ 4) für eine Kon-
zessionsnehmerin oder einen Konzessions-
nehmer nach § 10a Absatz 5 des Glücksspiel-
staatsvertrags ausschließlich Sportwetten in 
Nordrhein-Westfalen in dafür bestimmten Ge-
schäftsräumen als Hauptgeschäft vermittelt. 
Eine Vermittlung im Nebengeschäft ist unzu-
lässig. Der Antrag auf Erteilung einer Erlaub-
nis zum Betreiben einer Wettvermittlungs-
stelle kann nur von einer Konzessionsnehme-
rin oder einem Konzessionsnehmer für die 
Betreiberin oder den Betreiber gestellt wer-
den. Sie oder er trägt die Gewähr dafür, dass 
die Betreiberin oder der Betreiber die im An-
tragverfahren zu berücksichtigenden gesetzli-
chen Anforderungen für den Betrieb einer 
Wettvermittlungsstelle erfüllt. Die Erlaubnis ist 
zu befristen und wird längstens bis zum 30. 
Juni 2024 erteilt. Bei einer vorzeitigen Been-
digung der Erprobungsphase nach der Expe-
rimentierklausel gemäß § 10a Absatz 1 Satz 
2 des Glücksspielstaatsvertrags erlischt die 
Erlaubnis. Die Genehmigung darf nur erteilt 
werden, wenn die Geschäftsräume nach ihrer 
Lage, Beschaffenheit und Ausstattung den 
Zielen des § 1 des Glücksspielstaatsvertrags 
nicht entgegenstehen. Die Vermittlung der 
Angebote für mehrere Konzessionsnehmerin-
nen oder Konzessionsnehmer oder die Ver-
mittlung oder Veranstaltung sonstiger öffentli-
cher Glücksspiele ist nicht zulässig. Die Er-
laubnis zur Vermittlung von Sportwetten darf 
nicht veräußert oder zur Nutzung auf Dritte 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

7 

 
 
 
(3) In einer Wettvermittlungsstelle und allen 
dazu gehörenden Flächen dürfen aus-
schließlich die in der Konzession zugelasse-
nen Sportwetten von der Konzessionsnehme-
rin oder dem Konzessionsnehmer vermittelt 
werden. 
 
 
 
 
 
(4) Zu anderen Wettvermittlungsstellen soll 
ein Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie 
nicht unterschritten werden. Die Wettvermitt-
lungsstelle soll nicht in räumlicher Nähe zu öf-
fentlichen Schulen und Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe betrieben werden. Dabei 
soll regelmäßig der Mindestabstand von 
Satz 1 zu Grunde gelegt werden. Die für die 
Erlaubnis zuständige Behörde darf unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse im 
Umfeld des jeweiligen Standortes im Einzel-
fall von der Maßgabe zum Mindestabstand 
abweichen. Bauplanungsrechtliche Anforde-
rungen bleiben unberührt. 
 
(5) Eine Vermittlung von Sportwetten in ande-
ren ortsgebundenen Stellen als in Wettver-
mittlungsstellen oder an mobilen Ständen  
oder durch Verkaufspersonal außerhalb der 
Geschäftsräume ist verboten. Eine verbotene 
Vermittlung im Sinne des Satzes 1 stellt jede 
Tätigkeit dar, die darauf ausgerichtet ist, eine 
Wettkontoeröffnung zu bewirken. Das Aufstel-
len von Wettterminals außerhalb von Wettver-
mittlungsstellen im Sinne von Absatz 2 ist ver-
boten. Des Weiteren ist die Vermittlung von 
Sportwetten auf oder unmittelbar vor Sportan-
lagen oder sonstigen Einrichtungen, die regel-
mäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt 
werden, verboten. Ebenfalls unzulässig ist die 
Wettvermittlung in Spielbanken, Spielhallen 
und allen dazu gehörenden Flächen oder in 
ähnlichen Unternehmen, die ausschließlich o-
der überwiegend der Aufstellung von Spielge-
räten oder der Veranstaltung von anderen 
Spielen im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 
oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbe-
ordnung dienen. In Gaststätten und gastrono-

übertragen werden. Eine Unterverpachtung 
ist verboten. 
 
(3) In einer Wettvermittlungsstelle und allen 
dazu gehörenden Flächen dürfen aus-
schließlich die in der Konzession zugelasse-
nen Sportwetten von der Konzessionsnehme-
rin oder dem Konzessionsnehmer vermittelt 
werden. Der Abschluss und die Vermittlung 
von Pferdewetten ist zulässig; die übrigen ge-
setzlichen Voraussetzungen für den Ab-
schluss und die Vermittlung von Pferdewetten 
bleiben unberührt. 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Eine Vermittlung von Sportwetten in ande-
ren ortsgebundenen Stellen als in Wettver-
mittlungsstellen insbesondere auch an mobi-
len Ständen oder durch Verkaufspersonal au-
ßerhalb der Geschäftsräume, ist verboten. 
Eine verbotene Vermittlung im Sinne des Sat-
zes 1 stellt jede Tätigkeit dar, die darauf aus-
gerichtet ist, eine Wettkontoeröffnung zu be-
wirken. Das Aufstellen von Wettterminals au-
ßerhalb von Wettvermittlungsstellen im Sinne 
von Absatz 2 ist verboten. Des Weiteren ist 
die Vermittlung von Sportwetten auf oder un-
mittelbar vor Sportanlagen oder sonstigen 
Einrichtungen, die regelmäßig für sportliche 
Veranstaltungen genutzt werden, verboten. 
Ebenfalls unzulässig ist die Wettvermittlung in 
Spielbanken, Spielhallen und allen dazu ge-
hörenden Flächen oder in ähnlichen Unter-
nehmen, die ausschließlich oder überwiegend 
der Aufstellung von Spielgeräten oder der 
Veranstaltung von anderen Spielen im Sinne 
des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Ab-
satz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung dienen. In 
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mieähnlichen Räumen darf eine Wettvermitt-
lungsstelle nicht betrieben werden. Gleiches 
gilt für andere Räumlichkeiten, in denen Geld- 
oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglich-
keit bereitgehalten werden.  
 
 
(6) Zur Einhaltung der Jugendschutzanforde-
rungen nach § 4 Absatz 3 des Glücksspiel-
staatsvertrags und zum Ausschluss gesperr-
ter Spieler ist eine lückenlose und ständige 
Zutrittskontrolle sicherzustellen. § 21 Absatz 5 
des Glücksspielstaatsvertrags bleibt unbe-
rührt. 
 
(7) Die Genehmigungsbehörde kann im Rah-
men ihrer Aufsichtstätigkeit nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Glücksspielstaatsver-
trags alle Unterlagen einsehen, die im Rah-
men der Wettvermittlung in der Wettvermitt-
lungsstelle erstellt wurden, soweit dies zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Hierzu zäh-
len insbesondere Unterlagen über getätigte 
Spieleinsätze, ausgezahlte Gewinne, Belege 
über Ein- und Auszahlungen, Bewegungen 
auf den Spielerkonten und Wettscheine. 
Diese Unterlagen sind zwei Jahre aufzube-
wahren.  
 
(8) Die Vermittlerinnen und Vermittler sind 
verpflichtet, die von der Konzessionsnehme-
rin oder dem Konzessionsnehmer angebote-
nen und für die Spielerinnen und Spieler vor-
gehaltenen Spielerkonten zu nutzen, um ei-
nen medienbruchfreien Austausch der Daten, 
die die Spielerinnen und Spieler betreffen, zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der Spielerin o-
der des Spielers müssen dieser oder diesem 
Ausdrucke über die Zahlungsvorgänge auf 
dem Konto zur Verfügung gestellt werden o-
der in elektronischer Form übermittelt werden. 
Spielerkonten und Software, die im Rahmen 
der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen 
erstellt und genutzt werden, können gleichzei-
tig zur glücksspielrechtlichen Aufgabenerfül-
lungen verwandt werden, soweit die Anforde-
rungen deckungsgleich sind. 
 
(9) Die Betreiberin oder der Betreiber einer 
Wettvermittlungsstelle ist verpflichtet, ein So-
zialkonzept nach § 6 des Glücksspielstaats-
vertrages zu entwickeln und regelmäßig zu 

Gaststätten und gastronomieähnlichen Räu-
men darf eine Wettvermittlungsstelle nicht be-
trieben werden. Gleiches gilt für andere 
Räumlichkeiten, in denen Geld- oder Waren-
spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereitge-
halten werden.  
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) unverändert 
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überarbeiten. Das Personal ist regelmäßig zu 
schulen. 
 
(10) Die Vermittlerin oder der Vermittler trägt 
die Gewähr dafür, dass in Wettvermittlungs-
stellen in Aufgabenbereichen, die in direktem 
Zusammenhang mit dem Spielbetrieb stehen, 
nur Personen beschäftigt werden, die zuver-
lässig und geschult im Sinne des Glücksspiel-
rechts und des Gewerberechts sind. 
 
(11) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind 
entsprechend auf Konzessionsnehmerinnen 
oder Konzessionsnehmer anzuwenden, die 
ohne Zwischenschaltung einer Wettvermittle-
rin oder eines Wettvermittlers die in der Kon-
zession genehmigten Wetten ortsgebunden 
eigenständig anbieten. 
 
(12) Der Betreiberin oder dem Betreiber von 
Wettvermittlungsstellen und dem von diesen 
eingesetzten Personal ist es verboten, Spiele-
rinnen oder Spieler dazu zu animieren, Wet-
ten abzuschließen oder bestehende Spieler-
konten nicht zu kündigen. Die Vermittlerin o-
der der Vermittler hat die Einhaltung des Ver-
botes durch geeignete Maßnahmen zu über-
wachen. 
 
(13) Ist die Einhaltung des Mindestabstands 
nach Absatz 4 nur dadurch zu erreichen, dass 
mindestens ein konkurrierender Antragsteller 
seine Standortauswahl ändert, darf die Ge-
nehmigungsbehörde zur Auflösung der Kon-
kurrenzsituation die Auswahl durch Losent-
scheid vornehmen, sofern die konkurrieren-
den Antragsteller keine Einigung erzielen 
konnten und keine zwingenden rechtlichen 
Gründe eine andere Auswahlentscheidung 
gebieten. Die näheren Einzelheiten zum Los-
entscheid werden in einer Rechtsverordnung 
geregelt. 
 
(14) Wettvermittlungsstellen, die am 
22. Mai 2019 bestanden haben und zu die-
sem Zeitpunkt über eine bestandskräftige 
Baugenehmigung verfügt haben, gelten als 
mit dem Mindestabstand zu anderen Wettver-
mittlungsstellen des Absatzes 4 Satz 1 über-
gangsweise bis zum 30. Juni 2021 vereinbar.“ 

 
 
 
(10) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(11) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(12) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) Wettvermittlungsstellen, die am 
22. Mai 2019 bestanden haben und zu die-
sem Zeitpunkt über eine bestandskräftige 
Baugenehmigung verfügt haben, gelten als 
mit dem Mindestabstand zu anderen Wettver-
mittlungsstellen des Absatzes 4 Satz 1 über-
gangsweise bis zum 30. Juni 2022 vereinbar.“ 
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4. Nach § 13 werden die folgenden §§ 13a 
und 13b eingefügt  

 
„§ 13a 

Gestaltung, Einrichtung und Betrieb von 
Wettvermittlungsstellen 

 
(1) Zur Kriminalitäts- und Suchtprävention ist 
die Wettvermittlungsstelle so zu gestalten, 
dass sie gut einsehbar ist. Das Anbringen von 
Sichtschutz (Verkleben von Glasflächen) ist 
verboten. Von der äußeren Gestaltung der 
Wettvermittlungsstelle darf keine Werbung für 
den Wettbetrieb oder die angebotenen Wet-
ten ausgehen. Es darf kein zusätzlicher An-
reiz für den Wettbetrieb durch eine besonders 
auffällige äußere Gestaltung geschaffen wer-
den. 
 
 
 
 
(2) In allen zu einer Wettvermittlungsstelle ge-
hörenden Flächen, über die die Betreiberin o-
der der Betreiber die unmittelbare Verfü-
gungsgewalt ausübt, einschließlich des Ein-
gangsbereichs, sind verboten 
 
1. das Aufstellen, Bereithalten oder die Dul-

dung von technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung, insbesondere EC- oder 
Kreditkartenautomaten, 

 
2. Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 1 Satz 

2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4, 6 und 10 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), das durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 25. März 
2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden 
ist, 

 
3. Selbstbedienungsterminals, bei denen 

ein Wettvorgang anonym durch direkte 
Zahlung am Terminal abgeschlossen 
werden kann, ohne dass es einer Kon-
trolle durch die Vermittlerin oder den Ver-
mittler oder deren oder dessen Personals 
bedarf und ohne dass die Wette durch 
Nutzung einer Spielerkarte unmittelbar 
auf einem Spielerkonto registriert wird, 

 4. Nach § 13 werden die folgenden §§ 13a 
und 13b eingefügt  

 
„§ 13a 

Gestaltung, Einrichtung und Betrieb von 
Wettvermittlungsstellen 

 
(1) Zur Kriminalitäts- und Suchtprävention ist 
die Wettvermittlungsstelle so zu gestalten, 
dass sie gut einsehbar ist. Das Anbringen o-
der Aufstellen von Sichtschutz ist verboten; 
das Verkleben und das Bekleben von Glas-
scheiben gilt als Sichtschutz, soweit dadurch 
die Einsehbarkeit nicht nur unwesentlich er-
schwert wird. Von der äußeren Gestaltung der 
Wettvermittlungsstelle darf keine Werbung für 
den Wettbetrieb oder die angebotenen Wet-
ten ausgehen. Es darf kein zusätzlicher An-
reiz für den Wettbetrieb durch eine besonders 
auffällige äußere Gestaltung geschaffen wer-
den. 
 
(2) In allen zu einer Wettvermittlungsstelle ge-
hörenden Flächen, über die die Betreiberin o-
der der Betreiber die unmittelbare Verfü-
gungsgewalt ausübt, einschließlich des Ein-
gangsbereichs, sind verboten 
 
1. das Aufstellen, Bereithalten oder die Dul-

dung von technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung, insbesondere EC- oder 
Kreditkartenautomaten, 

 
2. Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 1 Satz 

2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4, 6 und 10 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), das durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 25. März 
2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden 
ist, 

 
3. Selbstbedienungsterminals, bei denen 

ein Wettvorgang anonym durch direkte 
Zahlung am Terminal abgeschlossen 
werden kann, ohne dass es einer Kon-
trolle durch die Vermittlerin oder den Ver-
mittler oder deren oder dessen Personals 
bedarf oder ohne dass die Wette durch 
Nutzung einer Spielerkarte unmittelbar 
auf einem Spielerkonto registriert wird, 
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sowie das Aufstellen von Geld- oder Wa-
renspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, 

 
4. der Vertrieb von Waren und die Erbrin-

gung von anderen Dienstleistungen, so-
fern dies dem Zweck dient, einen Anreiz 
zur Abgabe von Wetten in der Wettver-
mittlungsstelle zu schaffen, 

 
 
 
 
 
5. jegliche Art von Vergünstigungen, die ei-

nen Anreiz zum Wetten bieten sollen, ins-
besondere die unentgeltliche Abgabe von 
Speisen und Getränken oder die Abgabe 
unter dem Einkaufspreis, 

 
6. der Ausschank, Konsum oder Verkauf 

von alkoholischen Getränken und 
 
7. die Gewährung von Krediten, Stundun-

gen oder vergleichbaren Zahlungser-
leichterungen durch die Konzessionsneh-
merin oder den Konzessionsnehmer, die 
Vermittlerin oder den Vermittler oder de-
ren oder dessen Bedienstete an Spiele-
rinnen oder Spieler. 

 
 

§ 13b 
Wettvermittlung in Annahmestellen 

 
(1) Ist eine Veranstalterin oder ein Veranstal-
ter nach § 3 Absatz 1 Konzessionsnehmerin 
oder Konzessionsnehmer, kann zur Gewähr-
leistung des staatlichen Sportwettangebotes 
während der Experimentierphase die Sport-
wettvermittlung für sie oder ihn auch über An-
nahmestellen nach § 5 erfolgen. Die Vermitt-
lung von Sportwetten in einer Annahmestelle 
bedarf einer gesonderten Erlaubnis. Sport-
wetten, die während eines laufenden Sporter-
eignisses nach § 21 Absatz 4 Satz 3 des 
Glücksspielstaatsvertrags zugelassen sind, 
dürfen in Annahmestellen nicht vermittelt wer-
den. 
 
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
eine Erlaubnis nach § 5 vorliegt. Die Erlaubnis 
wird befristet erteilt, längstens bis zum 30. 
Juni 2024. Bei einer vorzeitigen Beendigung 

sowie das Aufstellen von Geld- oder Wa-
renspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit, 

 
4. der Vertrieb von Waren und die Erbrin-

gung von anderen Dienstleistungen mit    
Ausnahme der Einräumung der Möglich-
keit, Bild- oder Tonübertragungen von 
Sportereignissen in der Wettvermittlungs-
stelle zu verfolgen, sofern dies dem 
Zweck dient, einen Anreiz zur Abgabe 
von Wetten in der Wettvermittlungsstelle 
zu schaffen, 

 
5. jegliche Art von Vergünstigungen, die ei-

nen Anreiz zum Wetten bieten sollen, ins-
besondere die unentgeltliche Abgabe von 
Speisen und Getränken oder die Abgabe 
unter dem Einkaufspreis, 

 
6. der Ausschank, Konsum oder Verkauf 

von alkoholischen Getränken und 
 
7. die Gewährung von Krediten, Stundun-

gen oder vergleichbaren Zahlungser-
leichterungen durch die Konzessionsneh-
merin oder den Konzessionsnehmer, die 
Vermittlerin oder den Vermittler oder de-
ren oder dessen Bedienstete an Spiele-
rinnen oder Spieler. 

 
 

§ 13b 
Wettvermittlung in Annahmestellen 

 
Unverändert 
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der Erprobungsphase nach der Experimen-
tierklausel gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2 des 
Glücksspielstaatsvertrags erlischt die Erlaub-
nis. Sie erlischt auch, wenn die Erlaubnis 
nach § 5 aufgehoben wird oder erlischt. Die 
Regelungen zum Betrieb der Annahmestellen 
in der Erlaubnis nach § 5 gelten, einschließ-
lich der erhöhten Anforderungen an den Spie-
ler- und Jugendschutz bei der Vermittlung von 
Sportwetten, entsprechend. Die äußere Ge-
staltung, die Einrichtung und der Betrieb der 
Annahmestelle dürfen durch die Sportwettver-
mittlung nach ihrem Wesen und Gesamtbild 
nicht verändert werden. Insbesondere dürfen 
keine Monitore angebracht werden, mit deren 
Hilfe Wettveranstaltungen verfolgt werden 
können oder Sitz- oder Stehgelegenheiten 
geschaffen werden, die zum längeren Verwei-
len in der Annahmestelle einladen. Die Auf-
stellung von Wettterminals ist untersagt. Zu-
lässig sind Spielvorbereitungsterminals, mit 
deren Hilfe Spielscheine lediglich vorausge-
füllt werden können. Die Wettvermittlung nach 
§ 13 Absatz 2 Satz 1 ist in der Annahmestelle 
verboten.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Ein Unternehmen ist trotz anders-
lautender Anzeige nach § 14 Absatz 
1 Satz 1 der Gewerbeordnung und 
Bestätigung nach § 33c Absatz 3 
Satz 1 der Gewerbeordnung auch 
dann als Spielhalle im Sinne des Sat-
zes 1 anzusehen, wenn auf Grund ei-
ner Gesamtschau der objektiven Be-
triebsmerkmale folgende äußerlich 
erkennbare Merkmale vorliegen: 

 
1. die Art und der Umfang der an-

gebotenen Nebenleistung spie-
len im Vergleich zum Umfang 
des angebotenen Spielbetriebes 
und im Hinblick auf die Ausge-
staltung und Größe der Betriebs-
stätte eine erkennbar unterge-
ordnete Rolle oder 

 

 5. unverändert 
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2. Umsätze werden ausschließlich 
oder überwiegend aus der Auf-
stellung von Geldspielgeräten 
generiert.“ 

 
b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geän-

dert: 
 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „o-
der“ am Ende gestrichen. 

 
bb) Nach der Nummer 1 werden die 

folgenden Nummern 2 bis 4 ein-
gefügt: 

 
„2. die in § 33c Absatz 2 Num-

mer 1 oder § 33d Absatz 3 
der Gewerbeordnung ge-
nannten Voraussetzungen 
vorliegen, 

 
3. die zum Betrieb des Gewer-

bes bestimmten Räume we-
gen ihrer Beschaffenheit o-
der Lage den polizeilichen 
Anforderungen nicht genü-
gen, 

 
4. der Betrieb des Gewerbes 

eine Gefährdung der Ju-
gend, eine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, 
schädliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzge-
setzes oder sonst eine nicht 
zumutbare Belästigung der 
Allgemeinheit, der Nach-
barn oder einer im öffentli-
chen Interesse bestehen-
den Einrichtung befürchten 
lässt oder“. 

 
cc) Die bisherige Nummer 2 wird 

Nummer 5. 
 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden nach dem Wort „Spiel-
halle“ die Wörter „, einschließlich 
aller zu dieser gehörenden Flä-
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chen, über die die Betreiberin o-
der der Betreiber die unmittel-
bare Verfügungsgewalt ausübt, 
einschließlich des Eingangsbe-
reichs,“ eingefügt. 

 
bb) In Nummer 3 werden die Wörter 

„§ 1 Absatz 2 und Zahlungsvor-
gänge im Sinne des § 1 Absatz 
10 Nummern 2, 4, 6, 9, 10 und 
11 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz vom 25. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1506), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 74 
des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 3044), in 
der jeweils geltenden Fassung“ 
durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 
Satz 2 und Zahlungsvorgänge 
im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 4, 6 und 10 des  
Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes“ ersetzt. 

 
6. In § 17 Satz 1 werden nach dem Wort 

„Spielhallen“ die Wörter „und Wettvermitt-
lungsstellen“ eingefügt. 

 

 6. unverändert 

7. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 4 werden nach dem Wort „Er-
laubnis“ die Wörter „oder eine Unter-
sagungsverfügung“ eingefügt.  

 
b)  Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Es kann die Befugnis zur Ermächti-
gung auch auf andere Behörden 
übertragen.“ 

 

 7. unverändert 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann 
die zuständige Aufsichtsbehörde 
Testkäufe oder Testspiele durchfüh-
ren, die nicht als Maßnahmen der 
Glücksspielaufsicht erkennbar sind.“  

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

 8. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) unverändert 
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aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„hierfür“ die Wörter „sowie die 
unerlaubte Werbung für erlaub-
tes Glücksspiel“ eingefügt. 

 
bb)  In Satz 2 wird nach dem Wort 

„Absatz“ die Angabe „2“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt  

 
c) In Absatz 3 werden nach der Angabe 

„§ 15“ die Wörter „und der geldwä-
scherechtlichen Aufsicht nach § 50 
Nummer 8 des Geldwäschegesetzes 
vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 
1102) geändert worden ist,“ einge-
fügt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) – gestrichen – 

9. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Überleitungsvorschrift“ die 
Wörter „, Anwendung von Bundes-
recht, Einschränkung von Grund-
rechten“ angefügt. 

 
b)  Absatz 1 wird aufgehoben. 

 
c)  Absatz 2 wird Absatz 1 und die Wör-

ter „nach Absatz 1“ werden durch die 
Wörter „ , die staatlich veranstaltet 
werden,“ ersetzt. 

 
d) Absatz 3 wird durch die folgenden 

Absätze 2 und 3 ersetzt: 
 

„(2) Dieses Gesetz ersetzt im Land 
Nordrhein-Westfalen § 33i der Ge-
werbeordnung. Im Übrigen finden die 
Gewerbeordnung und die auf Grund-
lage der Gewerbeordnung erlasse-
nen Vorschriften in der jeweils gel-
tenden Fassung weiterhin Anwen-
dung, soweit nicht in diesem Gesetz 
abweichende Bestimmungen getrof-
fen worden sind. 

 
(3) Durch dieses Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes können die 
Grundrechte auf Berufsfreiheit (Arti-
kel 12 des Grundgesetzes), auf Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 

 9. unverändert 
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13 des Grundgesetzes) und auf Ge-
währleistung des Eigentums (Artikel 
14 des Grundgesetzes) einge-
schränkt werden.“ 

 
10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 2 wird das Wort „Zahl“ 
durch die Wörter „Art und Umfang“ 
ersetzt und nach dem Wort „Ge-
schäftsraumes,“ werden die Wörter 
„das Erlaubnisverfahren, die Befris-
tung und das Erlöschen der Erlaub-
nis," eingefügt. 

 
b)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

 
„3. die Art der Begrenzung der Zahl,“ 

 
 
c)  In Nummer 4 wird das Wort „und“ 

durch ein Komma ersetzt. 
 

d)  In Nummer 5 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

 
e)  Folgende Nummern 6 bis 9 werden 

angefügt: 
 

„6. die zur Durchführung dieses Ge-
setzes notwendigen Regelun-
gen hinsichtlich der nach 
§§ 13, 13a und 13b zulässigen 
Wettvermittlungsstellen, ein-
schließlich der räumlichen Be-
schaffenheit und der Nutzung in 
den zur Wettannahme bestimm-
ten Geschäftsräumen, dem Er-
laubnisverfahren, der Erlaubnis-
voraussetzungen zum Betrieb 
der Wettvermittlungsstelle, be-
sonders im Hinblick auf das 
räumliche Zusammentreffen mit 
anderen gewerblichen Einrich-
tungen, sowie Anforderungen an 
ein Sozialkonzept, die zu nut-
zende Software, an das zu be-
schäftigende Personal, die 
Schulungen und die Informati-
onsmaterialien zur Vermeidung 
von Spielsucht und nähere Vor-

 10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 2 wird das Wort „Zahl“ 
durch die Wörter „die Art und Um-
fang“ ersetzt und nach dem Wort 
„Geschäftsraumes,“ werden die Wör-
ter „das Erlaubnisverfahren, die Be-
fristung und das Erlöschen der Er-
laubnis," eingefügt. 

 
b)  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

 
„3. die Art der Begrenzung der Zahl 
der Wettvermittlungsstellen,“ 

 
c) unverändert 

 
 
d) unverändert 

 
 
e)  Folgende Nummern 6 bis 9 werden 

angefügt: 
 

„6. die zur Durchführung dieses Ge-
setzes notwendigen Regelun-
gen hinsichtlich der nach 
§§ 13, 13a und 13b zulässigen 
Wettvermittlungsstellen, ein-
schließlich der räumlichen Be-
schaffenheit und der Nutzung in 
den zur Wettannahme bestimm-
ten Geschäftsräumen, dem Er-
laubnisverfahren, der Erlaubnis-
voraussetzungen zum Betrieb 
der Wettvermittlungsstelle, be-
sonders im Hinblick auf das 
räumliche Zusammentreffen mit 
anderen gewerblichen Einrich-
tungen, sowie Anforderungen an 
ein Sozialkonzept, die zu nut-
zende Software, an das zu be-
schäftigende Personal, die 
Schulungen und die Informati-
onsmaterialien zur Vermeidung 
von Spielsucht und nähere Vor-
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gaben für zulässige Wetttermi-
nals und Spielvorbereitungster-
minals, 

 
7.  die Anforderungen an die Eröff-

nung, den Betrieb, die Sperre 
und die Rückabwicklung von 
Spielerkonten, die zu verwen-
dende Software, die zu spei-
chernden Daten, die Speicher-
dauer und den Datenschutzvor-
gaben,  

 
8.  die Voraussetzungen, die Art 

und Weise und die Rechtsfolgen 
der nach § 11 und § 20 Absatz 1 
zulässigen Testkäufe und Test-
spiele und 

 
9.  die Voraussetzungen, den Ab-

lauf und das Verfahren des nach 
§ 13 Absatz 13 erforderlichen 
Losentscheids.“ 

 
 

gaben für zulässige Wetttermi-
nals und Spielvorbereitungster-
minals, 

 
7.  die Anforderungen an die Eröff-

nung, den Betrieb, die Sperre 
und die Rückabwicklung von 
Spielerkonten, die zu verwen-
dende Software, die zu spei-
chernden Daten, die Speicher-
dauer und die Datenschutzvor-
gaben,  

 
8.  die Voraussetzungen, die Art 

und Weise und die Rechtsfolgen 
der nach § 11 und § 20 Absatz 1 
zulässigen Testkäufe und Test-
spiele und 

 
9.  die Voraussetzungen, den Ab-

lauf und das Verfahren des nach 
§ 13 Absatz 13 erforderlichen 
Losentscheids.“ 

 

11. § 23 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Nummer 17 werden die Wör-

ter „§ 1 Absatz 2 und Zahlungs-
vorgänge im Sinne des § 1 Ab-
satz 10 Nummern 4, 6 und 10 
des Zahlungsdienstaufsichtsge-
setz vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1506), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 74 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 3044), in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 und 
Zahlungsvorgänge im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4, 6 und 
10 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes“ ersetzt. 

 
bb) Der Punkt am Ende von Num-

mer 18 wird durch ein Komma 
ersetzt. 

 
cc) Die folgenden Nummern 19 bis 

34 werden angefügt: 
 

 11. § 23 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bb) unverändert 
 
 

 
cc) Die folgenden Nummern 19 bis 

34 werden angefügt: 
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„19. eine Wettvermittlungsstelle 
ohne die erforderliche Er-
laubnis betreibt, 

 
20. entgegen § 13 Absatz 2 die 

Wettvermittlungsstelle un-
terverpachtet oder für mehr 
als eine Konzessionsneh-
merin oder einen Konzessi-
onsnehmer Wetten vermit-
telt, 

 
21. entgegen § 13 Absatz 2 die 

Wettvermittlung als Neben-
geschäft betreibt, 

 
22. entgegen § 13 Absatz 5 in 

anderen ortsgebundenen 
Einrichtungen als in Wett-
vermittlungsstellen nach 
§ 13 Absatz 2, Annahme-
stellen nach § 13b Absatz 1 
oder an mobilen Ständen o-
der durch Verkaufspersonal 
außerhalb der Geschäfts-
räume, Wetten vermittelt, 

 
 
23. entgegen § 13 Absatz 6 

keine lückenlose und stän-
dige Zutrittskontrolle sicher-
stellt, 

 
24. die Vorgaben aus § 13b Ab-

satz 2 nicht beachtet, 
 
25. entgegen § 13a Absatz 1 

gegen die Vorgaben zur äu-
ßeren Gestaltung der Wett-
vermittlungsstelle verstößt,  

 
26. entgegen § 13a Absatz 

2 Nummer 1 und 2 das Auf-
stellen, Bereithalten oder 
die Duldung von techni-
schen Geräten zur Bar-
geldabhebung, insbeson-
dere EC- oder Kreditkarten-
automaten sowie Zahlungs-
dienste nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 und Zahlungsvor-
gänge im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4, 6 und 10 

„19. eine Wettvermittlungsstelle 
ohne die erforderliche Er-
laubnis betreibt, 

 
20. entgegen § 13 Absatz 2 die 

Wettvermittlungsstelle un-
terverpachtet oder für mehr 
als eine Konzessionsneh-
merin oder einen Konzessi-
onsnehmer Wetten vermit-
telt, 

 
21. entgegen § 13 Absatz 2 die 

Wettvermittlung als Neben-
geschäft betreibt, 

 
22. entgegen § 13 Absatz 5 in 

anderen ortsgebundenen 
Einrichtungen als in Wett-
vermittlungsstellen nach 
§ 13 Absatz 2 und Annah-
mestellen nach § 13b Ab-
satz 1 oder an mobilen 
Ständen oder durch Ver-
kaufspersonal außerhalb 
der Geschäftsräume, Wet-
ten vermittelt, 

 
23. entgegen § 13 Absatz 6 

keine lückenlose und stän-
dige Zutrittskontrolle sicher-
stellt, 

 
24. die Vorgaben aus § 13b Ab-

satz 2 nicht beachtet, 
 
25. entgegen § 13a Absatz 1 

gegen die Vorgaben zur äu-
ßeren Gestaltung der Wett-
vermittlungsstelle verstößt,  

 
26. entgegen § 13a Absatz 

2 Nummer 1 und 2 das Auf-
stellen, Bereithalten oder 
die Duldung von techni-
schen Geräten zur Bar-
geldabhebung, insbeson-
dere EC- oder Kreditkarten-
automaten sowie Zahlungs-
dienste nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 und Zahlungsvor-
gänge im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4, 6 und 10 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

19 

des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes zulässt, 

 
27. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 3 Selbstbedie-
nungsterminals, bei denen 
ein Wettvorgang anonym 
durch direkte Zahlung am 
Terminal abgeschlossen 
werden kann, ohne dass es 
einer Kontrolle durch die 
Vermittlerin oder den Ver-
mittler oder deren oder des-
sen Personals bedarf, auf-
stellt oder betreibt, 

 
28. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 4 Waren vertreibt 
oder andere Dienstleistun-
gen erbringt, die dem Zweck 
dienen, einen Anreiz zur Ab-
gabe von Wetten in der 
Wettvermittlungsstelle zu 
schaffen, 

 
29. entgegen dem Verbot aus § 

13a Absatz 2 Nummer 5 
Speisen und Getränke un-
entgeltlich oder weit unter 
dem Einkaufspreis abgibt o-
der sonstige Vergünstigun-
gen an Spielerinnen und 
Spieler gewährt, 

 
30. entgegen dem Verbot des § 

13a Absatz 2 Nummer 6 al-
koholhaltige Getränke aus-
schenkt oder verkauft, 

 
31. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 7 Kredite, Stun-
dungen oder vergleichbare 
Zahlungserleichterungen an 
Spielerinnen oder Spieler 
vergibt,  

 
32. entgegen der Vorgaben 

nach diesem Gesetz oder 
nach den aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnungen Per-
sonen beschäftigt, die nicht 
die zur Tätigkeit in einer 

des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes zulässt, 

 
27. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 3 Selbstbedie-
nungsterminals, bei denen 
ein Wettvorgang anonym 
durch direkte Zahlung am 
Terminal abgeschlossen 
werden kann, ohne dass es 
einer Kontrolle durch die 
Vermittlerin oder den Ver-
mittler oder deren oder des-
sen Personals bedarf, auf-
stellt oder betreibt, 

 
28. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 4 Waren vertreibt 
oder andere Dienstleistun-
gen erbringt, die dem Zweck 
dienen, einen Anreiz zur Ab-
gabe von Wetten in der 
Wettvermittlungsstelle zu 
schaffen, 

 
29. entgegen dem Verbot aus § 

13a Absatz 2 Nummer 5 
Speisen und Getränke un-
entgeltlich oder weit unter 
dem Einkaufspreis abgibt o-
der sonstige Vergünstigun-
gen an Spielerinnen und 
Spieler gewährt, 

 
30. entgegen dem Verbot des § 

13a Absatz 2 Nummer 6 al-
koholhaltige Getränke aus-
schenkt oder verkauft, 

 
31. entgegen § 13a Absatz 2 

Nummer 7 Kredite, Stun-
dungen oder vergleichbare 
Zahlungserleichterungen an 
Spielerinnen oder Spieler 
vergibt,  

 
32. entgegen der Vorgaben 

nach diesem Gesetz oder 
nach den aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnungen Per-
sonen beschäftigt, die nicht 
die zur Tätigkeit in einer 
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Wettvermittlungsstelle er-
forderliche Zuverlässigkeit 
oder vorgeschriebene 
Schulungen besitzen,  

 
33. entgegen der Verpflichtung 

aus § 13 Absatz 2 Satz 4 die 
Vermittlung durch Betreibe-
rinnen oder Betreiber durch-
führen lässt, die nicht die 
zur Tätigkeit in einer Wett-
vermittlungsstelle erforderli-
che Zuverlässigkeit besit-
zen, oder 

 
34. gegen das Verbot aus § 13 

Absatz 12 verstößt.“ 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Zuständige Verwaltungsbehörde 
im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist in den Fällen des Absat-
zes 1  

 
1. Nummer 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14 

bis 18 und 20 bis 34 im Rahmen 
eines Erlaubnisverfahrens die 
jeweils zuständige Erlaubnisbe-
hörde, 
 

2. Nummer 1, 2 bei unerlaubtem 
Glücksspiel im Sinne des § 20 
Absatz 2 die Bezirksregierung 
Düsseldorf,  

 
3. Nummer 3, 4, 5 und 13 die Be-

zirksregierung Düsseldorf, 
 
4. Nummer 9 das für Inneres zu-

ständige Ministerium, 
 
5. bei unerlaubtem Glücksspiel 

nach Nummer 1, 2, 10, 11, 15, 
19 und 22 die örtliche Ordnungs-
behörde und 

 
6. im Übrigen die örtliche Ord-

nungsbehörde.“ 
 

Wettvermittlungsstelle er-
forderliche Zuverlässigkeit 
oder vorgeschriebene 
Schulungen besitzen,  

 
33. entgegen der Verpflichtung 

aus § 13 Absatz 2 Satz 4 die 
Vermittlung durch Betreibe-
rinnen oder Betreiber durch-
führen lässt, die nicht die 
zur Tätigkeit in einer Wett-
vermittlungsstelle erforderli-
che Zuverlässigkeit besit-
zen, oder 

 
34. gegen das Verbot aus § 13 

Absatz 12 verstößt.“ 
 

b) unverändert 
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12. § 24 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„Fortgelten erteilter Erlaubnisse,“ ge-
strichen. 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
c)  Absatz 4 wird Absatz 3. 

 

12. unverändert 
 

Artikel 3 
  

Inkrafttreten 
 
(1)  Das Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.  
 
(2)  Tritt der Glücksspielstaatsvertrag nach 
seinem § 35 Absatz 2 mit Ablauf des 30. Juni 
2021 außer Kraft, gilt sein Inhalt bis zu einer 
neuen landesrechtlichen Regelung in Nord-
rhein-Westfalen als nordrhein-westfälisches 
Landesrecht mit Ausnahme der Zuständigkei-
ten zum ländereinheitlichen und gebündelten 
Verfahren nach dem Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag, die für das Gebiet des 
Landes Nordrhein-Westfalen auf das Land 
übergehen. Dies ist durch das für Inneres zu-
ständige Ministerium bis zum 1. September 
2021 im Gesetz und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt zu geben. 
 

 Artikel 3 
 

Inkrafttreten 
 
Unverändert 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

22 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

23 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

24 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

25 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

26 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

27 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

28 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

29 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

30 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

31 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

32 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

33 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

34 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

35 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

36 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

37 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

38 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

39 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

40 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

41 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

42 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

43 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

44 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

45 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

46 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7932 

 
 

47 

Bericht  
 
A Allgemeines  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung “Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen“, Drucksache 17/6611, 
wurde am 26. Juni 2019 vom Plenum federführend an den Hauptausschuss sowie zur Mitbe-
ratung an den Innenausschuss, den Haushalts- und Finanzausschuss, den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen und den Ausschuss für Gesundheit und Soziales überwiesen. 
 
 
B Beratung 
 
Der Hauptausschuss befasste sich mit dem Antrag erstmalig in seiner Sitzung am 4. Juli 2019. 
Es wurde eine Anhörung beschlossen. Der mitberatende Innenausschuss und der Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen haben mitgeteilt, sich nachrichtlich zu beteili-
gen. 
 
Die Anhörung fand am 26. September 2019 statt. Die Sachverständigen wurden gebeten, im 
Vorfeld der Anhörung schriftlich Stellung zu dem Gesetzentwurf zu nehmen. Dem Ausschuss 
lagen zur Anhörung der geladenen Sachverständigen folgende Stellungnahmen vor: 
 
 

Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

17/1794 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW 
Geschäftsstelle 
Bielefeld 
 

17/1839 

 
In der Anhörung nahmen alle Sachverständigen, die zuvor eine Stellungnahme eingereicht 
haben, mündlich Stellung. Die Anhörung ist mit Ausschussprotokoll 17/744 dokumentiert. 
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Zudem ging dem Ausschuss folgende unverlangte Stellungnahme ein: 
 

 Weitere Stellungnahme 

Deutscher Sportwettenverband e.V. 17/1808 

 
Eine unverlangte Zuschrift 17/358 ging ebenfalls zu. 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung einigte sich einvernehmlich am 30. 
Oktober 2019 darauf, kein Votum abzugeben. 
 
Auch der Innenausschuss sowie der Haushalts- und Finanzausschuss haben sich in ihren 
Sitzungen am 7. November 2019 einvernehmlich darauf verständigt, auf ein Votum an den 
Hauptausschuss zu verzichten. 
 
Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, beschäftigte sich am 8. No-
vember 2019 mit dem Gesetzentwurf und beschloss ebenfalls, ihn ohne Votum an den feder-
führenden Ausschuss zurückzugeben. 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales beschloss auf seiner Sitzung am 20. November 
2019, ebenfalls kein Votum abzugeben. 
 
Die Fraktionen von CDU und FDP brachten am 19. November 2019 einen gemeinsamen Än-
derungsantrag, Drucksache 17/7924, mit welchem sie Anregungen und Hinweise aus der An-
hörung aufgriffen, in die Beratung ein. 
 
Der Hauptausschuss berät den Gesetzentwurf in der Sitzung am 21. November 2019 abschlie-
ßend und stimmt über eine Beschlussempfehlung zur 2. Lesung ab. 
 
Die CDU erklärt, dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag zustimmen zu wollen. Der 
Gesetzentwurf in Verbindung mit dem Änderungsantrag schaffe eine Übergangsregelung für 
ein weiteres Jahr und damit Rechtssicherheit. Mit dem eingereichten Änderungsantrag habe 
man die Kapazitätssorgen der Kommunen hinsichtlich der Kontrolle der Geldwäsche berück-
sichtigt.  
 
Die AfD kündigt an, sich enthalten zu wollen. Sie würdigt die Bemühungen der Landesregie-
rung NRW, die die Federführung bei den Verhandlungen bzgl. des Staatsvertrages inne hat, 
bemängelt aber die Abstandsregelung mit 350 Metern zu Schulen und sozialen Einrichtungen 
als nicht ausreichend. Die Fraktion der AfD befürchtet eine Verlagerung des Glücksspiels ins 
Internet, da das Online-Glücksspiel von dem Gesetzentwurf ausgenommen sei. 
 
Die SPD kritisiert die späte Einreichung des Änderungsantrages. Positiv an dem Änderungs-
antrag sei die Entlastung der Kommunen. Die Fraktion der SPD vermisst jedoch im Gesetz-
entwurf und im Änderungsantrag eine restriktivere Handhabung der Sperrzeiten; die Öffnungs-
zeiten von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts seien zu großzügig. Auch sollten die Sportwetten-
anbieter (u.a. in Bezug auf Geldwäsche) genauer betrachtet werden, da die Gemeinschaft die 
Folgekosten zahle. Hier wünsche man sich ebenfalls eine striktere Regulierung. Neben der 
Abstandsregelung seien auch Qualitätskriterien bei der Zulassung der Wettanbieter notwen-
dig. Die SPD werde den Artikel I (Staatsvertrag) zustimmen, aber den Artikel II (Umsetzung in 
NRW) des Gesetzentwurfs ablehnen. 
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Die Fraktion der FDP erklärt, dass der Änderungsantrag die Vorbehalte der kommunalen Spit-
zenverbände aus der Anhörung berücksichtige. Der Änderungsantrag entlaste die Kommunen 
hinsichtlich der Geldwäschekontrolle. Ggf. müsse die Landesregierung die Bezirksregierung, 
die die Aufgabe übernehmen soll, aber auch unterstützen. Die FDP befürwortet den Gesetz-
entwurf als Übergangsregelung. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schließt sich den kritischen Ausführungen bzgl. des 
Änderungsantrages der Fraktion der SPD an. Positiv an dem Änderungsantrag sei aber, dass 
die Kritik der Sachverständigen aus der Anhörung aufgenommen wurde. Sie kritisieren aber 
auch u.a. die weiterhin großzügigen Öffnungszeiten der Wettanbieter. Die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN kündigt an, zu Artikel II eine Einzelabstimmung zu beantragen. 
 
Die Landesregierung merkt an, dass ihnen die „Baustellen“ wie z.B. das Onlineglücksspiel 
bekannt seien. Hierzu würden bereits intensive Gespräche auf Länderebene geführt werden. 
Auch die Abstandsregelung, in Kombination mit Qualitätskriterien, würde aktuell im Länder-
kreis verhandelt. Eine Übertragung auf Sportwetten wäre möglich. Die Landesregierung sei 
auch entschlossen, das Problem der Geldwäsche als Kriminalitätsphänomen der Sportwetten-
anbieter anzugehen. Den Kommunen sei bereits eine Handreichung dargeboten worden, wie 
mit der Abstandsregelung in Bezug auf Automatenaufsteller in Kombination mit Qualitätskrite-
rien umgegangen werden könne. Der Gesetzentwurf wäre ein qualifizierter Zwischenschritt mit 
dem ein rechtssicheres Ausführungsgesetz geschaffen werde. 
 
C Abstimmung 
 
Zu Artikel II des Gesetzentwurfs wurde eine Einzelabstimmung beantragt, da dieser Gegen-
stand streitig ist. Zunächst wurde über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP, Drucksache 17/7924, abgestimmt. Dieser wurde mit den Stimmen der Frak-
tion der CDU und der Fraktion der FDP, bei Enthaltung der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und der AfD angenommen.  
 
Anschließend wurde der so geänderte Artikel II des Gesetzentwurfs abgestimmt. Die Zustim-
mung zum Staatsvertrag in Artikel I (Bekanntmachung des Dritten Staatsvertrages des Glücks-
spielstaatsvertrages) und zum Gesetzentwurf im Übrigen erfolgte einstimmig mit den Stimmen 
aller Fraktionen. 
 
Dementsprechend empfiehlt der Hauptausschuss die Annahme des in Artikel II geänderten 
Gesetzentwurfs. 
 
 
 
Dr. Marcus Optendrenk  
Vorsitzender 


